
Produkt

Energie aus der Natur – für unsere Umwelt!

Wir unterstützen und fördern regenerative Energien – für unsere Region!

Direkt!

Wie es geht?

Ganz einfach:

Als umweltbewusster Kunde zahlen Sie zu Ihrem bestehenden Stromlieferungsvertrag 
einen zusätzlichen Betrag. Mit mindestens 2,00 €/Monat sind Sie dabei.

Wenn Sie die Umwelt mit einem höheren Betrag unterstützen wollen, zahlt dieser sich 
doppelt aus. Denn wir verdoppeln den von Ihnen geleisteten Betrag und geben die 

gesamte Summe in einen Fonds, der ausschließlich regenerativen Energieerzeugungs-
anlagen in unserem Umland, also dem Landkreis Coburg zugute kommt.

Gerne beraten wir Sie über dieses Produkt.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie zu einem persönlichen Gespräch vorbei.

Telefon Fax e - mail
    09568 / 852 – 19  Herr Blödner 09568 / 852 - 35           bloedner@swn-nec.de
    09568 / 852 – 74  Frau Faber                 faber@swn-nec.de
    09568 / 852 – 69  Herr Stegner             stegner@swn-nec.de
    09568 / 852 – 75  Herr Knauer              knauer@swn-nec.de

Postanschrift:    Stadtwerke Neustadt GmbH, Dieselstraße 5, 96465 Neustadt

http://www.swn-nec.de

Energie.Aus Neustadt für Neustadt.
Zum Vertrag

Stadtwerke Neustadt GmbH



Zurück an ____________________________________________ 
 Name, Vorname des Kunden
Stadtwerke Neustadt GmbH
Dieselstraße 5 ____________________________________________ 
 Straße, Hausnummer (Verbrauchsstelle)
96465 Neustadt
 ____________________________________________ 
 Postleitzahl, Ort (Verbrauchsstelle)

Telefax (0 95 68) 852 - 35 ____________________________________________ 
 Kundennummer

Ich möchte am Projekt 

Region Natur    
„Umweltfreundliche Energie – aus der Natur für unsere Umwelt“

zu nachfolgenden Bedingungen teilnehmen.

Präambel

Die SÜC Energie und H
2
O GmbH (SÜC) und die Stadtwerke Neustadt GmbH (SWN) 

unterstützen und fördern mit der Vereinbarung „Region Natur“ ökologisch wertvolle 
Vorhaben im Landkreis Coburg. Hierfür werden im Rahmen dieser Vereinbarung 
finanzielle Mittel gesammelt und ökologisch förderungswürdigen Projekten auf Antrag zur 
Verfügung gestellt.

Parteien

Parteien dieser Vereinbarung sind der unterzeichnende Kunde sowie die SWN GmbH. 
Voraussetzung zum Abschluss dieser Vereinbarung ist ein wirksamer Stromliefervertrag 
über den gesamten Strombedarf des Kunden zwischen diesem und der SWN GmbH.

Verpflichtung des Kunden

Der Kunde zahlt monatlich einen Betrag von  ________ EUR (brutto) zur Förderung 
ökologisch wertvoller Vorhaben im Landkreis Coburg (mindestens 2,00 EUR brutto im 
Monat). Der Beitrag wird dem Kunden mit der Jahresverbrauchsabrechnung oder der 
Schlussabrechnung in Rechnung gestellt.
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Verpflichtung der SWN

Aus eigenen Mitteln wird die SWN den Umweltbeitrag des Kunden jeweils in gleicher 
Höhe (maßgebend hierfür sind die Nettobeiträge) für das Projekt „Region Natur“ 
einzahlen. Hierfür stellt die SWN ein Budget von 10.000 EUR pro Jahr zur Verfügung. Es 
obliegt der SWN in eigener Verantwortung, gegebenenfalls dieses Budget zu erhöhen.

Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung aus dieser Vereinbarung nicht nach, 
entfällt auch die Zahlungsverpflichtung der SWN.

Verwendung der Mittel

Über die Verwendung der Gelder, die im Rahmen dieser Vereinbarung eingenommen 
werden, entscheidet das Energieforum Coburg. Diese Mittel sind zweckgebunden zur 
Förderung ökologisch sinn- und wertvoller Projekte in der Region zu verwenden. Die 
Förderung privater ökologischer Projekte muss beim Energieforum Coburg schriftlich 
beantragt werden. Die Anträge können bei Stadtwerke Neustadt GmbH, Dieselstraße 
5, 96465 Neustadt, eingereicht werden. Sie werden von dort an das Energieforum 
weitergeleitet. Ein Rechtsanspruch auf Fördermittel aus dem Projekt „Region Natur“ 
besteht nicht.

Laufzeit

Diese Vereinbarung tritt zum nächsten 1. des Monats nach Eingang dieses Antrages bei 
der SWN in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit, wenn die SWN nicht innerhalb von zwei 
Wochen dem Antrag widerspricht.

Die Vereinbarung endet automatisch, wenn der Stromlieferungsvertrag mit der SWN 
endet.

Sie kann außerdem mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. 
Von einer Kündigung dieser Vereinbarung bleibt der bestehende Stromliefervertrag 
unberührt.

Daneben besteht die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund.

__________________________   __________________________
Ort, Datum      Unterschrift

Dieses Exemplar ist für Ihre Unterlagen
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